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Der Gemeinderat, gestützt auf § 84 Abs. 4 des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung 
der Gemeinden (Gemeindegesetz) vom 04. September 1980, beschliesst: 

 
 

1.   ALLGEMEINES 
 

a) Die Einwohnergemeinde Neuheimvertreten durch den Rektor, organisiert und finanziert ei-
nen Schulbus. 

 
b) Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis und mit 3. Oberstufe der Schule Neuheim, 

welche ausserhalb der definierten erweiterten Dorfzone E wohnhaft sind, werden mit dem 
Schulbus transportiert. Die räumliche Fahrberechtigung ergibt sich aus der separaten 
Planskizze (Anhang 1). Neuheimer Schülerinnen und Schüler von Privatschulen sind von 
dieser Ordnung ausgeschlossen. 

 
c) Die Platzzahl im Schulbus ist auf 24 Kinder beschränkt. Sind freie Plätze vorhanden, kön-

nen (in der aufgeführten Prioritäten-Reihenfolge) 
1. Kinder der Spielgruppe; 
2. Schülerinnen und Schüler von Privatschulen aus der «Schulbuszone» für  

gelegentliche Fahrten; 
3. «Gspänlis» von berechtigten Schulbusnutzer/innen bei deren gelegentlichen Besuchen 

zu Hause, den Schulbus gegen Bezahlung ebenfalls benützen. Bei beschränkter Platz-
zahl erhalten jüngere Kinder den Vorzug vor älteren Kindern. 

 
d) Die Einwohnergemeinde finanziert für die fahrberechtigten Kinder zwei Fahrten zur Schule 

am Morgen (Montag bis Freitag), eine Fahrt nach Hause am Mittag (Montag – Freitag), so-
wie eine Fahrt zur Schule nach dem Mittag und eine Fahrt nach Hause nach der 2. Nach-
mittagslektion (Montag bis Freitag, ohne Mittwochnachmittag).  

 
e) Die fahrberechtigten Schülerinnen und Schüler, die in Sihlbrugg Dorf wohnen, sind von die-

ser Regelung ausgenommen. Diesen steht der Linienbus der Zugerland Verkehrsbetriebe 
(ZVB) zur Verfügung. Die Einwohnergemeinde bezahlt Familien mit fahrberechtigten Kin-
dern aus Sihlbrugg Dorf als Ersatz für den berechtigten Schulbusdienst den «Zuger Pass 
Plus» für die notwendigen Zonen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

 
 
 

2.   BUSBETRIEB 
 

a) Der Schulbus fährt nach einem vom Rektorat festgelegten Fahrplan. Die jeweiligen Halte-
stellen ergeben sich aus der separaten Planskizze. In Bezug auf die Fahrzeiten wird auf den 
separaten Fahrplan verwiesen. 

 
b) Der Schulbus wird während den Schulferien und den schulfreien Tagen nicht geführt. 

 
c) Der Schulbus fährt die Haltestellen gemäss Fahrplan «auf Verlangen» an und nimmt die 

wartenden Schülerinnen und Schüler mit. Auf zu spät kommende Schülerinnen und Schüler 
wird keine Rücksicht genommen. 
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d) Die fahrberechtigten Schülerinnen und Schüler weisen sich mittels Fahrberechtigungskarten 
aus. Diese sind dem Busfahrer oder der Busfahrerin unaufgefordert vorzuweisen. Verlorene 
Karten werden für eine Aufwandentschädigung von CHF 10.00 durch das Schulsekretariat 
ersetzt. 

 
e) Das Schulrektorat gibt in der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres die Fahrberechti-

gungskarten ab.  
 

f) Die Schülerinnen und Schüler haben den Anweisungen des Busfahrers oder der Busfahrerin 
Folge zu leisten. 

 
g) Bei mutwilliger Sachbeschädigung haftet der Verursacher oder die Verursacherin. 

 
h) Das Rektorat kann den Busbetrieb störende Schülerinnen und Schüler verwarnen und ihnen 

für den Wiederholungsfall ein befristetes oder unbefristetes «Busbenützungsverbot» auferle-
gen. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Fahrgeldes. 

 
 
 

3.   KOSTEN 
 

a) Die Eltern der nicht fahrberechtigten Schülerinnen und Schüler (Spielgruppe, und Schüle-
rinnen und Schüler an Privatschulen) haben für die Benützung des Schulbusses folgende 
Kosten zu entrichten: 
 

- CHF 1.00 pro Einzelfahrt: Bezahlung bar beim Busfahrer oder -fahrerin oder mit Fahrtenab-
onnements, welche beim Schulsekretariat für 10 oder 20 Fahrten gelöst werden können. 
Die Tickets werden vom Busfahrer oder -fahrerin entwertet. Verlorene Karten werden nicht 
ersetzt. 
 

- CHF 400.00 pro Kind/Schuljahr für ein «Familien-Generalabonnement», welches zur Benut-
zung des Schulbusses während den Schultagen des ganzen Schuljahres für vier Fahrten pro 
Schultag beziehungsweise zwei Fahrten am Mittwoch für ein Kind berechtigt. Das Abonne-
ment ist auf die Familie ausgestellt und ist unter den Kindern dieser Familie übertragbar. 
 

- CHF 220.00 pro Kind/ Winterhalbjahr für ein «Familien-Generalabonnement», welches zur 
Benutzung des Schulbusses während den Schultagen des Winterhalbjahres von den Herbst- 
bis zu den Frühlingsferien für vier Fahrten pro Schultag beziehungsweise zwei Fahrten am 
Mittwoch für ein Kind berechtigt. Das Abonnement ist auf die Familie ausgestellt und ist 
unter den Kindern dieser Familie übertragbar. 
 

b) Die Höhe der von den Eltern zu tragenden Kosten wird jährlich vom Gemeinderat auf Beginn 
des neuen Schuljahres überprüft und bei Bedarf angepasst. 

 
c) Bei einem allfälligen Ein- oder Austritt während des Schuljahres sind die unter lit. a) aufge-

führten Ansätze pro rata massgebend. 
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4.   TRANSPORTBEITRÄGE  
 

a) Die Einwohnergemeinde leistet allen Neuheimer Schülerinnen und Schülern der Sekundar-
stufe I (Untergymnasium) an der Kantonsschule Zug oder der Kantonsschule Menzingen ei-
nen Beitrag an die Kosten des Jahresbuspasses der ZVB in der Höhe von 50%.  

 
b) Die Höhe der Subvention ist auf die für das Erreichen der jeweiligen Schule notwendigen 

Zonen zu beschränken.  
 

c) Die Altersgrenze für einen Subventionsanspruch für den Buspass endet mit dem Schuljahr, 
in welchem sie das 16. Lebensjahr vollenden, unwiderruflich. 

 
d) Übers Schulsekretariat kann, gegen Vorweisung einer Schulbestätigung sowie dem Jahres-

busspass, die Rückerstattung der Auslagen veranlasst werden. Beträge werden ausschliess-
lich gegen die Vorweisung des Jahresbuspasses der ZVB ausgerichtet (keine Barauszahlun-
gen). An anderweitige Transportkosten werden keine Beiträge geleistet.  

 
 

5.   SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

a) Inkrafttreten 
Diese Benützungs- und Gebührenordnung tritt per 01. August 2019 in Kraft. 
 

b) Aufhebung 
Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung werden alle widersprechenden Bestimmungen auf-
gehoben. 

 
 
  
Neuheim, 6. November 2018 
 
GEMEINDERAT NEUHEIM 
Der Gemeindepräsident    Die Gemeindeschreiberin 
Roger Bosshart Melanie Imfeld 


